
  Hinweisblatt zur Steuerermäßigung 

In Fortbildungen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kosten beim Finanzamt in dem Jahr 
geltend gemacht werden können, in dem die Abrechnung genehmigt wurde. Zb. Abrechnung 2024 
wird in 2025 in der Eigentümerversammlung genehmigt und ist in der Steuererklärung 2025 geltend 
zu machen. In den Fortbildungen wurde auch erwähnt, dass die Bescheinigungen oft im falschen Jahr 
eingereicht werden und es den Finanzämtern egal ist. Rechtlich korrekt ist es deshalb aber nicht.  

Siehe dazu: BMF, 9.11.2016, IV C 8 - S 2296 - b/07/10003 :008 (Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums) 
Demnach wäre es möglich die laufenden Kosten wie Hausmeister im Jahr der Vorauszahlung (hier 
2019) geltend zu machen. Aber die einmaligen Kosten müssen im Jahr der Beschlussfassung geltend 
zu machen. Der Eigentümer bzw. Mieter hat aber die Möglichkeit beide Kostenarten im Jahr der 
Beschlussfassung geltend zu machen.  

IV. Wohnungseigentümergemeinschaften
2. Wohnungseigentümergemeinschaften

… 

Hat die Wohnungseigentümergemeinschaft zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Interessen einen 
Verwalter bestellt und ergeben sich die Angaben nicht aus der Jahresabrechnung, ist der Nachweis 
durch eine Bescheinigung des Verwalters über den Anteil des jeweiligen Wohnungseigentümers zu 
führen. Ein Muster für eine derartige Bescheinigung ist als Anlage 2 beigefügt. Das Datum über die 
Beschlussfassung der Jahresabrechnung kann formlos bescheinigt oder auf der Bescheinigung 
vermerkt werden. 

V. Begünstigte Aufwendungen
3. Umfang der begünstigten Aufwendungen

Wohnungseigentümer und Mieter 

Bei Wohnungseigentümern und Mietern ist erforderlich, dass die auf den einzelnen 
Wohnungseigentümer und Mieter entfallenden Aufwendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen sowie für Handwerkerleistungen entweder in der 
Jahresabrechnung gesondert aufgeführt oder durch eine Bescheinigung des Verwalters oder 
Vermieters nachgewiesen sind. Aufwendungen für regelmäßig wiederkehrende Dienstleistungen 
(wie z.B. Reinigung des Treppenhauses, Gartenpflege, Hausmeister) werden grundsätzlich anhand der 
geleisteten Vorauszahlungen im Jahr der Vorauszahlungen berücksichtigt, einmalige Aufwendungen 
(wie z.B. Handwerkerrechnungen) dagegen erst im Jahr der Genehmigung der Jahresabrechnung. 
Soweit einmalige Aufwendungen durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage finanziert 
werden, können die Aufwendungen erst im Jahr des Abflusses aus der Instandhaltungsrücklage oder 
im Jahr der Genehmigung der Jahresabrechnung, die den Abfluss aus der Instandhaltungsrücklage 
beinhaltet, berücksichtigt werden. Wird eine Jahresabrechnung von einer Verwaltungsgesellschaft 
mit abweichendem Wirtschaftsjahr erstellt, gilt nichts anderes. Es ist aber auch nicht zu beanstanden, 
wenn Wohnungseigentümer die gesamten Aufwendungen erst in dem Jahr geltend machen, in dem 
die Jahresabrechnung im Rahmen der Eigentümerversammlung genehmigt worden



ist. Für die zeitliche Berücksichtigung von Nebenkosten bei Mietern gelten die vorstehenden 
Ausführungen entsprechend. 
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Die Entscheidung, die Steuerermäßigung hinsichtlich der Aufwendungen für die regelmäßig 
wiederkehrenden Dienstleistungen im Jahr der Vorauszahlung und für die einmaligen Aufwendungen 
im Jahr der Beschlussfassung oder für die gesamten Aufwendungen die Steuerermäßigung erst im 
Jahr der Beschlussfassung in Anspruch zu nehmen, hat jeder einzelne Eigentümer bzw. Mieter im 
Rahmen seiner Einkommensteuererklärung zu treffen. Zur Bescheinigung des Datums über die 
Beschlussfassung s. Rdnr. 26 und Anlage 2. Hat sich der Wohnungseigentümer bei einer Abrechnung 
mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr dafür entschieden, die gesamten Aufwendungen erst in 
dem Jahr geltend zu machen, in dem die Jahresabrechnung im Rahmen der Eigentümerversammlung 
genehmigt worden ist, hat das zur Folge, dass hinsichtlich der regelmäßig wiederkehrenden 
Dienstleistungen die Aufwendungen des abweichenden Wirtschaftsjahres maßgebend sind. Eine 
davon abweichende andere zeitanteilige Aufteilung der Aufwendungen ist nicht möglich. Auch für 
den Fall, dass die Beschlussfassungen über die Jahresabrechnungen für zwei Kalenderjahre in einem 
Kalenderjahr getroffen werden, kann die Entscheidung für alle in einem Jahr genehmigten 
Abrechnungen, die Steuerermäßigung im Jahr der Vorauszahlung oder in dem der Beschlussfassung 
in Anspruch zu nehmen, nur einheitlich getroffen werden. 
 
 
Siehe dazu auch: 
https://www.buhl.de/steuernsparen/nebenkostenabrechnung-absetzen/ 
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